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Regeste

Rentenrevision

Erwägungen

E. 1
Das Bundesverwaltungsgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob die
Prozessvoraussetzungen erfüllt sind und ob auf eine Beschwerde einzutreten ist (Art. 7 Abs.
1 VwVG; BVGE 2016/15 E. 1; 2014/4 E. 1.2).

E. 1.1
Verfügungen der Vorinstanz sind gemäss Art. 33 Bst. d VGG in Verbindung mit Art. 69
Abs. 1 Bst. b IVG (SR 831.20) vor Bundesverwaltungsgericht anfechtbar, womit die
Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts zur Behandlung der vorliegenden
Beschwerde gegeben ist.

E. 1.2
Vorliegend liegt ein grenzüberschreitender Sachverhalt mit Bezug zur EU vor (vgl. dazu
BGE 145 V 231 E. 7.1 m.H.), da die Beschwerdeführerin als deutsche Staatsangehörige in
Deutschland wohnt und in der AHV/IV versichert war (vgl. IVSTA-act. 27). Folglich
gelangen das Freizügigkeitsabkommen vom 21. Juni 1999 (FZA, SR 0.142.112.681) und
die Regelwerke der Gemeinschaft zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit
gemäss Anhang II des FZA zur Anwendung. Die Regelung des Verfahrens ist grundsätzlich
der innerstaatlichen Rechtsordnung überlassen. Die Modalitäten dürfen jedoch nicht
weniger günstig sein als bei gleichartigen Verfahren, die das innerstaatliche Recht betreffen
(Grundsatz der Gleichwertigkeit), und sie dürfen nicht so ausgestaltet sein, dass sie die
Ausübung der durch die Gemeinschaftsrechtsordnung verliehenen Rechte praktisch
unmöglich machen oder übermässig erschweren (Grundsatz der Effektivität; zum Ganzen
vgl. Art. 11 FZA; BGE 130 V 132 E. 3.1; 128 V 315 E. 1c).

E. 2.1
Anfechtungsobjekt ist vorliegend die in Verfügungsform gekleidete Mitteilung der
Vorinstanz vom 9. Dezember 2025, mit welcher die Vorinstanz namentlich festgehalten hat,
der Rentenanspruch der Beschwerdeführerin gehe mit der Verpflichtung einher, sich
regelmässig einer psychiatrischen, psychotherapeutischen sowie medikamentösen
Behandlung zu unterziehen: «Die psychiatrische Konsultationen mit nochmaliger
Evaluation einer Pharmakotherapie sollen im monatlichen Abstand und eine
psychotherapeutische Behandlung alle zwei Wochen stattfinden» (IVSTA-act. 185). Dabei
wies die Vorinstanz auf die Schadenminderungspflicht der versicherten Person hin, wonach
sie gehalten sei, sich im Sinn der Selbsteingliederung einer zumutbaren Behandlung zu



unterziehen, wenn die Möglichkeit dazu bestehe (Art. 7 Abs. 2 Bst. d IVG). Dazu zähle
auch eine Pharmakotherapie, welche grundsätzlich zumutbar sei. Unter Hinweis auf Art. 21
Abs. 4 ATSG (SR 830.1) kündigte die Vorinstanz an, anlässlich der nächsten Revision der
Invalidenrente zu prüfen, ob sich die Beschwerdeführerin der auferlegten Behandlung
unterzogen habe.

E. 2.2
Als Adressatin der in Verfügungsform gekleideten Mitteilung ist die Beschwerdeführerin
durch diese besonders berührt und hat grundsätzlich ein schutzwürdiges Interesse an deren
Aufhebung oder Abänderung, weshalb sie zur Erhebung der Beschwerde legitimiert ist
(Art. 48 Abs. 1 VwVG; Art. 59 ATSG). Die Beschwerde wurde rechtzeitig und formgerecht
eingereicht (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG; Art. 60 ATSG). Nachdem auch der
Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet wurde, bleibt im Folgenden vorab weiter zu prüfen,
ob die Beschwerde gegen die angefochtene, in Verfügungsform gekleidete Mitteilung
zulässig ist.

E. 2.3.1
Die versicherte Person muss in Anwendung von Art. 7 Abs. 1 IVG alles ihr Zumutbare
unternehmen, um die Dauer und das Ausmass der Arbeitsunfähigkeit (Art. 6 ATSG) zu
verringern und den Eintritt einer Invalidität (Art. 8 ATSG) zu verhindern. Gemäss Art. 7b
Abs. 1 IVG können die Leistungen nach Art. 21 Abs. 4 ATSG gekürzt oder verweigert
werden, wenn die versicherte Person den Pflichten nach Art. 7 IVG nicht nachgekommen
ist.

E. 2.3.2
Art. 21 Abs. 4 ATSG bestimmt Folgendes: Entzieht oder widersetzt sich eine versicherte
Person einer zumutbaren Behandlung oder Eingliederung ins Erwerbsleben, die eine
wesentliche Verbesserung der Erwerbsfähigkeit oder eine neue Erwerbsmöglichkeit
verspricht, oder trägt sie nicht aus eigenem Antrieb das ihr Zumutbare dazu bei, so können
ihr die Leistungen vorübergehend oder dauernd gekürzt oder verweigert werden. Sie muss
vorher schriftlich gemahnt und auf die Rechtsfolgen hingewiesen werden; ihr ist eine
angemessene Bedenkzeit einzuräumen. Behandlungs- oder Eingliederungsmassnahmen, die
eine Gefahr für Leben und Gesundheit darstellen, sind nicht zumutbar.

E. 2.3.3
Rechtsprechungsgemäss stellt die Aufforderung einer IV-Stelle an die versicherte Person
zur Selbsteingliederung - auch unter Geltung des ATSG und unter Berücksichtigung der
Rechtsprechung seit BGE 137 V 210 - keine anfechtbare Verfügung dar (Art. 5 VwVG und
Art. 49 ATSG; BGE 146 I 62 E. 5.4.2 und E. 5.4.3; Urteile des BGer 9C_548/2014 vom 19.
Februar 2015 E. 3.2; 8C_510/2011 vom 17. Oktober 2012 E. 3, publ. in: SVR 2013 IV Nr.
10; I 22/05 vom 6. Juni 2006 E. 7.2; I 364/03 vom 9. Februar 2004 E. 3.2; Urteile des
BVGer C-6242/2019 vom 25. März 2024 E. 3.5; C-2795/2006 vom 14. Dezember 2007 E.
4.1). Das Eidgenössische Versicherungsgericht (EVG) begründete dies damit, es handle
sich hierbei nicht um eine rechtlich erzwingbare Pflicht, sondern um eine
sozialversicherungsrechtliche Last, deren Erfüllung die Voraussetzung der Entstehung oder
des Fortbestandes des Rentenanspruchs sei (Urteil I 364/03 E. 3.2 mit Hinweis auf BGE
125 V 401 E. 4b). Eine entsprechende Aufforderung stellt nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichts keine selbständig anfechtbare (Zwischen-)Verfügung dar, sondern bildet
einen Zwischenschritt vor einer allfälligen Sanktionierung der Nichtbefolgung der



Aufforderung in Form einer Leistungskürzung oder Leistungsverweigerung (Art. 21 Abs. 4
ATSG; BGE 146 I 62 E. 5.2 und E. 5.4.2).

E. 2.4.1
Gegen selbständig eröffnete Zwischenverfügungen, die nicht Zuständigkeitsfragen oder
Ausstandsbegehren betreffen, ist eine Beschwerde gemäss Art. 46 Abs. 1 VwVG zulässig,
wenn sie einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil bewirken können (Bst. a) oder wenn
die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeiführen und damit einen
bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen
würde (Bst. b). Andernfalls sind Zwischenverfügungen nur mit Beschwerde gegen die
Endverfügung anfechtbar. Das besondere Rechtsschutzinteresse, das die sofortige
Anfechtbarkeit einer Zwischenverfügung begründet, liegt im Nachteil, der entstünde, wenn
die Anfechtung der Zwischenverfügung erst zusammen mit der Beschwerde gegen den
Endentscheid zugelassen wäre (vgl. Urteil des BVGer C-3284/2022 vom 20. Mai 2025 E.
2.3 m.H.). Der Nachteil muss nicht rechtlicher Natur sein; die Beeinträchtigung in
schutzwürdigen tatsächlichen, insbesondere auch wirtschaftlichen Interessen genügt, sofern
die betroffene Person nicht nur versucht, eine Verlängerung oder Verteuerung des
Verfahrens zu verhindern (BGE 130 II 149 E. 2.2).

E. 2.4.2
Die in Verfügungsform gekleidete Aufforderung der Vorinstanz vom 9. Dezember 2025,
wonach sich die Beschwerdeführerin regelmässig einer psychiatrischen,
psychotherapeutischen sowie medikamentösen Behandlung zu unterziehen hat, bildet einen
Zwischenschritt vor einer allfälligen Sanktionierung im Rahmen eines späteren
Revisionsverfahrens. Es liegt somit eine Zwischenverfügung nach Art. 5 Abs. 2 und Art. 46
VwVG vor, die nach der vorerwähnten Rechtsprechung keinen nicht wieder
gutzumachenden Nachteil bewirken kann und daher nicht selbständig anfechtbar ist (Art. 46
Abs. 1 Bst. a VwVG; vgl. auch: Art. 56 ATSG; Jean Métral, Commentaire romand, Loi sur
la partie générale des assurances sociales, 2. Aufl., 2025, N. 39 zu Art. 56 ATSG;
Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung zum IVG, 4. A., 2022, N. 29 zu Art. 7-7b IVG). Ob die
Aufforderung rechtmässig ist, kann vom Gericht bei der Überprüfung des Endentscheids
bezüglich Sanktionierung in gleicher Weise beurteilt werden wie bei einer sofortigen
Anfechtung der Zwischenverfügung (vgl. BGE 146 I 62 E. 5.4.3; Urteil 8C_510/2011 E.
3.3).

E. 2.4.3
Dass die Androhung einer Leistungskürzung einen Druck auf die versicherte Person
erzeugen kann, sich der strittigen Aufforderung zu unterziehen, bevor deren
Rechtmässigkeit geklärt ist, genügt nach der ständigen höchstgerichtlichen Rechtsprechung
nicht, um einen drohenden nicht wieder gutzumachenden Nachteil anzunehmen (vgl. E.
2.3.3 vorstehend). Ob ein solcher Nachteil in besonders gelagerten Einzelfällen dennoch
vorliegen könnte, kann offenbleiben. Solches ist vorliegend jedenfalls weder ersichtlich
noch dargetan. Dabei obliegt es grundsätzlich der Beschwerdeführerin, substanziiert
darzulegen, dass ein nicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Art. 46 Abs. 1 Bst. a
VwVG; vgl. allgemein Urteil des BVGer C-1774/2024 vom 9. August 2024 E. 2.2 und E.
3.1.2). Ein solcher Nachteil ist vorliegend nicht ersichtlich. Die Beschwerdeführerin
befürchtet zwar gewichtige und unzumutbare Nebenwirkungen sowie irreparable
Gesundheitsschäden durch eine Pharmakotherapie. Die Überprüfung der Rechtmässigkeit



der vorinstanzlichen Aufforderung erfordert aber praxisgemäss gerade keine sofortige
Anfechtbarkeit der Zwischenverfügung (BGE 146 I 62 E. 5.4.3; Urteil 8C_510/2011 E.
3.3).

E. 3
Aufgrund des Ausgeführten erweist sich die Beschwerde vom 26. Januar 2026 gegen die
von der Vorinstanz angeordnete Aufforderung, sich regelmässig einer psychiatrischen,
psychotherapeutischen sowie medikamentösen Behandlung zu unterziehen, als
offensichtlich unzulässig, weshalb darauf im einzelrichterlichen Verfahren nicht einzutreten
ist (Art. 23 Abs. 1 Bst. b VGG).

E. 4
Zu befinden bleibt über die Verfahrenskosten und eine allfällige Parteientschädigung.

E. 4.1
Das Beschwerdeverfahren ist kostenpflichtig (Art. 69 Abs. 1bis und 2 IVG), wobei die
Verfahrenskosten gemäss Art. 63 Abs. 1 VwVG in der Regel der unterliegenden Partei
auferlegt werden. Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens sind die für den vorliegenden
Fall auf Fr. 400.- festzusetzenden Verfahrenskosten der unterliegenden Beschwerdeführerin
aufzuerlegen. Dieser Betrag ist dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 800.- zu
entnehmen. Der Restbetrag von Fr. 400.- ist ihr nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils
zurückzuerstatten.

E. 4.2
Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen
oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig
hohe Kosten zusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Als Bundesbehörde hat die obsiegende
Vorinstanz jedoch keinen Anspruch auf Parteientschädigung (Art. 7 Abs. 3 des Reglements
vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).

E. 5
Mit dem vorliegenden Urteil in der Sache wird das Gesuch um Erteilung der
aufschiebenden Wirkung beziehungsweise um Erlass einer vorsorglichen Massnahme
ebenso gegenstandslos wie das erneute Gesuch um Akteneinsicht. (Das Dispositiv folgt auf
der nächsten Seite.)
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